
1196 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI.GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1129 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Haftungs
höchstgrenzen des Reichshaftpflichtgesetzes 

erhöht werden 

Die im Reichshaftpflichtgesetz vorgesehenen 
Höchstbeträge für die Haftung der Inhaber von 
Anlagen zur Fortleitung oder zur Abgabe von 
Elektrizität oder Gas für Körper- und Sach
schäden aus Unfällen, die auf die Wirkungen der 
Elektrizität oder des Gases zurückzuführen sind, 
sowie für die Haftung des Inhabers eines Stein
bruchs, einer Gräberei (Grube) oder einer Fabrik 
für Körperschäden, die ein Bevollmächtigter, ein 
Repräsentant oder eine zur Leitung oder zur 
Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter 
angenommene Person in Ausführung der Dienst
verrichtungen schuldhaft verursacht, sind seit 
mehr als 29 bzw. 25 Jahren nicht geändert 
worden; sie entsprechen den geänderten Geld
wertverhältnissen nicht· mehr. 

Dipl.-Ing. Dr.· Johanna Bayer 
Berichterstatter 

Der vorliegende Gesetzentwurf strebt eme 
Hinaufsetzung der Haftungshöchstbeträge und 
gleichzeitig ihre Anpassung an die des Eisenbahn
und Kraftfahrzeughaftpflich1:gesetzes an. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten Gesetz
entwurf in seiner Sitzung am 4. März 1969 der 
Vorberatung unterzogen. Nach einer Debatte, an 
der sich außer dem Berichterstatter die Abgeord
neten Dr. K lei n e r, Dr. Hertha F i r n b erg 
und Dr. H e t zen aue r beteiligten, wurde der 
Gesetzentwurf mit der beigedruckten Abände
rung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Justiza1,lsschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (1129 der 
Beilagen) mit der a n g e s chI 0 s sen e n A b
ä n der U n g die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 4. März 1969 

Dr. Hauser 
Obmann 

'j. 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 1129 der Beilagen 

Art. 111 hat zu lauten: 
"Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Juni 1969 

in Kraft." 

). 
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